
Verhaltenskodex Schutzkonzept 
 
Als Mitarbeitende*r am ASG bin ich Mitglied der Schulgemeinschaft des Albert-Schweitzer-
Gymnasiums. Als Mitarbeitende*r am ASG verpflichte ich mich zu Wertschätzung, Respekt 
und Unvoreingenommenheit gegenüber allen am Schulleben Beteiligten. 
Diskriminierendem, grenzüberschreitendem und sexistischem Verhalten in Wort und Tat 
trete ich aktiv entgegen. 
Der Verhaltenskodex bietet Orientierung für die gegenwärtige Kultur des Miteinanders am 
ASG und soll gleichzeitig das zukünftige Weltbild der Schüler*innen prägen. 
 
Richtlinien 
1. In meinem schulischen Verhalten bin ich mir als Mitglied der Schulgemeinschaft meiner 

Vorbildfunktion bewusst und missbrauche das ggf. bestehende Machtverhältnis nicht. 
 
2. lch passe meine verbale und non-verbale Ausdrucksweise meiner Rolle an. In keiner Form 

des Miteinanders verwende ich sexualisierte oder verletzende Sprache oder Gesten. 
Ebenso mache und dulde ich keine abfälligen Bemerkungen und Bloßstellungen, auch 
nicht unter Schüler*innen. Bei sprachlichen Grenzverletzungen unter Schüler*innen und 
Lehrenden werde ich meiner Rolle gerecht und schreite ein. Als Lehrer*in nenne ich 
Schüler*innen bei ihrem Vornamen. Spitznamen verwende ich nur, wenn es von den 
Schüler*innen gewünscht ist. 

 
3. Unsere Lebenswelt ist von Medien und sozialen Netzwerken geprägt. Ich sensibilisiere 

deshalb für deren verantwortungsvolle Nutzung. Im Schulalltag eingesetzte Medien 
müssen altersentsprechend und pädagogisch sinnvoll sein. 
Gegen jede Form von digitalisierter Diskriminierung, gewalttätigem oder sexualisiertem 
Verhalten oder Mobbing beziehe ich Stellung und schreite ein. Mir ist bekannt, dass die 
Verbreitung jeglicher pornographischen Inhalte, egal in welcher Form, verboten ist. 

 
4. Ich fotografiere oder filme niemanden gegen seinen Willen. Bild- und Tonmaterial, auf 

denen Schüler*innen zu sehen und zu hören sind, sind gemäß der Datenschutz-
vereinbarung des ASG zu verwenden. Mir ist bewusst, dass das Recht am eigenen Bild 
uneingeschränkt zu beachten ist. Bemerke ich einen Bruch dieses Persönlichkeitsrechts, 
schreite ich ein.  
 

5. Als Lehrer*in kontaktiere ich Schüler*innen nur über die zugelassenen dienstlichen Wege 
wie Moodle, Dienstmail und ggf. im Sekretariat hinterlegte Telefonnummern. 

 
6. In meiner Rolle als Lehrer*in baue ich keine privaten Kontakte zu Schüler*innen auf. Es 

findet keine Fortführung der professionellen Beziehung im privaten Rahmen zu einzelnen 
Schüler*innen statt, es sei denn, diese bestand schon in einem anderen Rahmen. Private 
Informationen halte ich aus der professionellen Beziehungsgestaltung zu Schüler*innen 
heraus. 
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7. Bei der Planung von Veranstaltungen, Ausflügen oder Reisen achte ich darauf, dass alle 

Aspekte des Verhaltenskodex bedacht und eingehalten werden. Ich bespreche diese im 
Vorfeld mit der Schulleitung, Kolleg*innen und Schüler*innen. 

 
8. Umkleiden, Schlaf-, Sanitär- und ähnliche Räume betrachte ich als Teil der Privatsphäre 

der Schüler*innen. Ich betrete sie nur mit vorherigem Anklopfen und halte mich als 
Betreuungsperson nur in Notsituationen allein mit einem/r einzelnen Schüler*in auf. 

 
9. Grundsätzlich sind körperliche Berührungen nicht notwendig. Innerhalb des 

Sportunterrichts ist mit vorheriger Erklärung Hilfeleistung legitim. Die Ablehnung von 
Körperkontakt ist ausnahmslos zu respektieren. 

 
10. Notwendige Einzelgespräche, Einzelförderungen oder das alleinige Nachschreiben einer 

Klassenarbeit finden nur in Räumen statt, die jederzeit zugänglich und einsehbar sind 
(ausgenommen sind klar definierte Beratungsgesprächssituationen, insbesondere 
Gespräche mit Beratungslehrkraft und Schulsozialarbeit). 

 
11. Ich achte darauf, dass ich als Mitglied der Schulgemeinschaft eine dem schulischen Raum 

angemessene Kleidung trage.  
 
12. Ich informiere die Schulleitung über Situationen, in denen mir ein Einhalten des 

Verhaltenskodex nicht möglich war oder in denen ich mir unsicher bin. Der Transparenz 
wegen und zum Schutz aller Beteiligten dokumentiert sie den Vorfall in einem eigenen 
Dokument.1 

 

                                                      
1 Dokumentation in Form eines Notizbuches (Aufbewahrung ein Schuljahr). 


